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Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, der Jahresrechnung und den Erläute-
rungen zu den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Ge-
schäften liegen in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Web-
seite www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Traktandum 3 
Rechnungsablage 2023 

Erfolgsrechnung 

 Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 

Ertragsüberschuss 1'336'495.92  516'420.69 

Aufwandüberschuss  96'000.00  

Die Erfolgsrechnung schliesst um CHF 1'432'495.92 besser ab als budgetiert. 
Im Vergleich zum Budget wird auf folgende Abweichungen hingewiesen: 

 Der Informatik-Nutzungsaufwand der Verwaltung ist um CHF 23'501.60 
tiefer ausgefallen. 

 Bei den Gebühren für Amtshandlungen wurde ein Mehrertrag von 
CHF 46'668.88 erzielt. In erster Linie ist dies auf die rege Bautätigkeit und 
die damit verbundenen Baubewilligungsgebühren zurückzuführen. 

 Aus der Weiterverrechnung von Feuerwehreinsätzen konnte ein Mehrertrag 
von CHF 14'312.50 verbucht werden. 

 Der Aufwand für Beiträge an private Organisationen ist um CHF 30'000.00 
tiefer ausgefallen, da ein geplantes Projekt nicht umgesetzt wurde. 

 Der Personalaufwand des Verwaltungs- und Betriebspersonals ist, aufgrund 
eines grösseren Betreuungsbedarfs im Mittagstisch, um CHF 13'692.10 
oder rund 0.9% höher ausgefallen. 

 Der Lehrpersonalaufwand ist, aufgrund von Anpassungen infolge der Teil-
revision Lehrpersonalverordnung 2023, um CHF 31'799.55 bzw. rund 1% 
höher ausgefallen. 

 An die Kosten für Zusammenarbeit und Assistenz der integrierten Sonder-
schule (IS) konnten beim Kanton Nidwalden um CHF 61'098.65 höhere 
Entschädigungen eingefordert werden. 

 Die Beteiligung der Gemeinde Dallenwil, an den Schulkosten für die Ober-
stufe, ist, aufgrund veränderter Schülerzahlen, um CHF 11'452.00 höher 
ausgefallen. 

 Für die Schulgelder an die Musikschule der Gemeinde Stans mussten 
CHF 16'481.00 weniger aufgewendet werden. 

 Der Aufwand für den Unterhalt der Schulliegenschaften ist um 
CHF 28'626.28 tiefer ausgefallen. 

 Aufgrund höherer Schülerzahlen beim Mittagstisch ist der Ertrag aus El-
ternbeiträgen um CHF 12'152.00 höher ausgefallen. 

 Für den Unterhalt der Wanderwege wurden CHF 11'816.20 mehr aufge-
wendet. 

 Im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe mussten CHF 106'717.98 weni-
ger aufgewendet werden. 



3

Politische Gemeinde

 

 Im Bereich der persönlichen Sozialhilfe konnten die angefallenen Auf-
wände, im Rahmen der Verwandtenunterstützung, vollumfänglich zurück-
gefordert werden. 

 Der Aufwand für Planungen und Projektierungen Dritter bei den Gemein-
destrassen wurden CHF 30'000.00 weniger aufgewendet, da ein geplantes 
Projekt nicht umgesetzt wurde. 

 Für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung mussten CHF 9'417.15 mehr 
aufgewendet werden. 

 Aufgrund der Teilrevision Parkplatzreglement 2023 sind die Erlöse aus 
Parkplatzbewirtschaftung um CHF 21'644.48 tiefer ausgefallen. 

 Im Bereich öffentliche Verkehrsinfrastruktur wurden, für den behinderten-
gerechten Umbau der Bushaltestelle Bahnhof und die aufgelaufenen Pla-
nungskosten für die nicht realisierte Bushaltestelle Oberrickenbach, 
CHF 50'555.25 aufgewendet, die direkt der Erfolgsrechnung belastet wur-
den (über Investitionsrechnung budgetiert). 

 Die Erträge aus Wasseranschlussgebühren sind um CHF 335'444.00 höher 
ausgefallen, weshalb eine Einlage in die Spezialfinanzierung "Wasser" von 
CHF 402'208.50 getätigt werden konnte. 

 Für den Unterhalt der Kanalisationsleitungen sind Mehraufwände von 
CHF 97'575.21 angefallen. 

 Die Erträge aus Kanalisationsanschlussgebühren sind um CHF 469'025.96 
höher ausgefallen, weshalb eine Einlage in die Spezialfinanzierung "Abwas-
ser" von CHF 292'921.95 getätigt werden konnte. 

 Die Planungskosten im Bereich Raumordnung sind um CHF 12'610.10 tiefer 
ausgefallen. 

 Der Fiskalertrag (Steuerertrag) ist insgesamt um CHF 903'947.50 höher 
ausgefallen. 

 Die Grundstückgewinnsteuern sind um CHF 143'409.50 höher ausgefallen. 

 Der Nettoertrag aus Liegenschaften des Finanzvermögens ist um 
CHF 60'081.59 höher ausgefallen. 

Es ist vorgesehen, den Ertragsüberschuss wie folgt zu verwenden: 

 Einlage in das freie Eigenkapital CHF 1'336'495.92 

Investitionsrechnung 

 Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 

Einnahmenüberschuss 14'838.45  15'162.75 

Ausgabenüberschuss  95'000.00  

Die Investitionsrechnung schliesst um CHF 109'838.45 besser ab als budge-
tiert. Im Vergleich zum Budget wird auf folgende Abweichungen hingewiesen: 



4

Politische Gemeinde

 

 Die gesamten Kosten für den behindertengerechten Ausbau der Bushalte-
stellen von CHF 50'555.25 wurden vollumfänglich der Erfolgsrechnung be-
lastet. Ein Grossteil der Planungskosten von CHF 9'837.25 sind nicht wert-
haltige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Planung der nicht reali-
sierten Bushaltestelle Oberrickenbach. Die verbleibenden Baukosten liegen 
unter der Aktivierungsgrenze gemäss §6 Gemeindefinanzhaushaltverord-
nung (GemFHV; 171.21). Auf eine Verbuchung über die Investitionsrech-
nung wurde daher verzichtet. 

 Die Erneuerung des Heizsystems in den Schulliegenschaften kann erst im 
Frühjahr 2024 abgeschlossen werden. Daher wurden vom budgetierten Be-
trag von CHF 120'000.00 erst CHF 19'998.80 für die Planung aufgewendet. 
Die restlichen CHF 100'000.00 werden der Investitionsrechnung 2024 be-
lastet werden, was im Budget 2024 entsprechend berücksichtigt wurde. 

Finanzlage 

Die Finanzlage der Politischen Gemeinde Wolfenschiessen hat sich durch den 
positiven Rechnungsabschluss verbessert. Die Pro-Kopf-Verschuldung (Netto-
schuld I) ist von CHF 3'884.00 im Vorjahr, auf neu CHF 2'497.47 gesunken. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, die Jahresrechnung 2023 (Bilanz, Erfolgsrech-
nung, Investitionsrechnung) sowie die Nachtragskredite und die Abrechnung 
von Investitionskrediten zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss ist in das 
freie Eigenkapital zu übertragen. 
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Nachtragskredite 

Konto Kontobezeichnung Rechnung Budget 
Kreditüber-
schreitung 

Begründung 

0210 Finanz- und Steuerver-
waltung 

    

3930.00 Betriebs- und Verwal-
tungskosten 

41'660.00 28'600.00 13'060.00 Höhere interne Verrech-
nung aus dem Bereich 
übrige allgemeine 
Dienste, aufgrund höhe-
rer Kosten. 

2110 Kindergarten     

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 250'469.85 215'800.00 34'669.85 Mehraufwand infolge 
Lohnanpassungen auf-
grund der Teilrevision 
Lehrpersonalverordnung 
2023 sowie infolge Mut-
terschaftsurlaub. 

3020.20 Löhne Lehrkräfte DaZ 21'457.70 11'000.00 10'457.70 Mehraufwand infolge Zu-
züger mit Schulkindern, 
die Anspruch auf Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ) 
haben. 

2120 Primarschule     

3020.10 Löhne Lehrkräfte SHP 257'769.50 232'800.00 24'969.50 Mehraufwand infolge hö-
herem Bedarf an Inte-
grierter Sonderschulung. 

3020.20 Löhne Lehrkräfte DaZ 40'317.65 29'800.00 10'517.65 Mehraufwand infolge Zu-
züger mit Schulkindern, 
die Anspruch auf Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ) 
haben. 

2130 Oberstufe     

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1'256'955.60 1'204'100.00 52'855.60 Mehraufwand infolge 
Lohnanpassungen auf-
grund der Teilrevision 
Lehrpersonalverordnung 
2023 sowie infolge Perso-
nalmutationen. 

2170 Schulliegenschaften     

3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'279.25 0.00 13'279.25 Mehraufwand aufgrund 
Einmietung eines tempo-
rären Mitarbeiters infolge 
Unfall. 

2180 Tagesbetreuung     

3010.00 Löhne des Verwaltungs- 
und Betriebspersonals 

81'317.70 69'800.00 11'517.70 Mehraufwand infolge Un-
fall. 

3420 Freizeit     

3140.30 Unterhalt Wanderwege 91'816.20 80'000.00 11'957.85 Mehraufwand aufgrund 
unvorhergesehener In-
standstellungen von 
Wanderwegen. 
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Konto Kontobezeichnung Rechnung Budget 
Kreditüber-
schreitung 

Begründung 

6210 Öffentliche Verkehrsinf-
rastruktur 

    

3143.00 Unterhalt Tiefbauten 50'555.25 0.00 50'555.25 Mehraufwand aufgrund 
behindertengerechtem 
Umbau der Bushaltestelle 
Bahnhof und der aufge-
laufenen Planungskosten 
für die nicht realisierte 
Bushaltestelle Oberri-
ckenbach (Verbuchung 
über Erfolgsrechnung). 

7100 Wasserversorgung     

3510.00 Einlagen in Spezialfi-
nanzierungen EK 

402'208.50 58'500.00 343'708.50 Höhere Einlage in die 
Spezialfinanzierung mög-
lich. 

7200 Abwasserbeseitigung     

3143.40 Unterhalt Kanalisations-
leitungen 

197'660.58 100'000.00 97'660.58 Mehraufwand aufgrund 
verschiedener dringenden 
Sofortmassnahmen. 

3510.00 Einlagen in Spezialfi-
nanzierungen EK 

292'921.95 0.00 292'921.95 Einlage in die Spezialfi-
nanzierung möglich. 

9100 Steuern     

3180.00 Wertberichtigungen auf 
Forderungen 

25'000.00 0.00 25'000.00 Höhere Wertberichtigung 
aufgrund höherem Debi-
torenausstand. 

3181.00 Tatsächliche Forde-
rungsverluste 

48'170.90 18'000.00 30'170.90 Höhere Abschreibungen 
aufgrund uneinbringlicher 
Steuererträge. 

9101 Feuerwehrsteuern     

3990.10 Verrechnung Feuer-
wehrsteuer zugunsten 
Feuerwehr 

90'303.32 80'000.00 10'303.32 Höhere Verrechnung zu 
Gunsten Feuerwehr auf-
grund höherer Steuerer-
träge. 

Abgeschlossene Kredite per 31.12.2023 

Beschluss Objekt Konto Kredit 

13.06.2021 Kredit Umsetzung hindernisfreie Bushaltestellen 6210.5010.20 80'000.00 

 Verfallen mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 106 vom 
07.02.2023 (Verzicht Haltestelle Oberrickenbach) 

 -40'000.00 

 Beansprucht bis 31.12.2023  -50'555.25 

 Kreditunterschreitung [+] /-überschreitung [-]  -10'555.25 

Offene Kredite per 31.12.2023 

Keine. 
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 

Als Finanzkommission haben wir, zusammen mit der BDO AG, die Buchfüh-
rung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung 
und Anhang) gemäss Art. 105 Gemeindegesetz für das Rechnungsjahr 2023 
geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir empfehlen dem Gemeinderat die 
Kostenseite weiterhin gut im Auge zu halten und die Ausgaben stetig zu über-
prüfen. 

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch 
für Finanzkommissionen des Kantons Nidwalden. Die Prüfung wurde so ge-
plant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung 
mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und An-
gaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von 
Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rech-
nungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die 
Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahres-
rechnung den gesetzlichen Bestimmungen. 

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, 8. April 2024 Die Finanzkommission 
 Manfred Christen, Präsident 
 Rosly Christen, Mitglied 
 René Engelberger, Mitglied 
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Traktandum 4 
Einbürgerungsgesuch Agnesa Dervishaj 

Ausgangslage 

Frau Agnesa Dervishaj, geb. 03. Oktober 1997, kosovarische Staatsangehö-
rige, ledig, Arztsekretärin, wohnhaft in Wolfenschiessen, Eintracht 8, bean-
tragt mit Gesuch vom 02. Oktober 2023 die ordentliche Einbürgerung. 

Agnesa Dervishaj ist in der Schweiz geboren und seit 2011 in Wolfenschiessen 
wohnhaft. Sie hat eine Lehre als Detailhandelsassistentin EBA absolviert und 
später die Handelsschule Edupool besucht. Seit Anfang 2023 ist sie als Arzt-
sekretärin in Luzern tätig. Ihr Lebensmittelpunkt befindet sich in der Schweiz. 

Feststellung 

Der Gemeinderat hat das Gesuch geprüft und das Einbürgerungsgespräch 
durchgeführt. Er kann bestätigen, dass Agnesa Dervishaj: 

 die Voraussetzungen gemäss eidg. Bürgerrechtsgesetzgebung erfüllt; 

 erfolgreich integriert ist, indem sie insbesondere: 

a) mit den schweizerischen, kantonalen und kommunalen Lebensverhält-
nissen, Sitten und Gebräuchen vertraut ist; 

b) die Rechtsordnung beachtet und einen unbescholtenen Leumund be-
sitzt; und 

c) fähig ist, sich im Alltag in Wort und Schrift in deutscher Sprache ver-
ständlich auszudrücken; 

 ihren Verpflichtungen nachgekommen ist und voraussichtlich auch ins-
künftig nachkommen kann; und 

 sich wirtschaftlich erhalten kann und geordnete finanzielle Verhältnisse 
ausweist. 

Die Voraussetzungen für die Einbürgerung sind somit erfüllt. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, Agnesa Dervishaj das Gemeindebürgerrecht von 
Wolfenschiessen zu erteilen. 
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Traktandum 5 
Schulsozialarbeit Dallenwil-Wolfenschiessen 

Ausgangslage 

Die Schulsozialarbeit (auch schulische Sozialarbeit oder abgekürzt SSA ge-
nannt) hat sich in den letzten Jahren schweizweit etabliert. Wo es sie gibt, ist 
sie nicht mehr wegzudenken. In Nidwalden wurden die Rahmenbedingungen 
für die Schulsozialarbeit 2009 erarbeitet. 2010 starteten die ersten Gemein-
den mit der Schulsozialarbeit – heute gibt es sie in Beckenried, Buochs, En-
netbürgen, Hergiswil, Oberdorf und Stansstad. Ab Herbst 2024 kommt Ennet-
moos dazu. Einzig die Gemeinden Emmetten, Wolfenschiessen und Dallenwil 
kennen noch keine Schulsozialarbeit. 

Die Schulsozialarbeit setzt sich für ein ganzheitliches Wohlbefinden der Ler-
nenden in ihrem Umfeld ein. Sie fördert und stärkt Kompetenzen zur Lösung 
von persönlichen und sozialen Problemen. Sie setzt auf der Ebene der einzel-
nen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen, Klassen oder Gruppen 
an, geht ressourcenorientiert und zielgerichtet vor und bezieht alle Beteiligten 
mit ein. Sie unterstützt in Krisensituationen die Schülerinnen und Schüler, 
berät die Eltern, arbeitet eng mit den Lehrerinnen und Lehrer zusammen und 
engagiert sich stark in der Prävention. 

Die Schulkommissionen und die Gemeinderäte von Dallenwil und Wolfen-
schiessen befürworten die Einführung der Schulsozialarbeit, weil diese eine 
unabhängige Position zwischen Schule und Familie einnimmt. Sie kann sehr 
früh und niederschwellig soziale Probleme und persönliche Nöte von Schüle-
rinnen und Schülern und teilweise auch von Eltern auffangen und bearbeiten. 
Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder und Jugendlichen und entlastet 
die Lehrpersonen durch Prävention und rasche Intervention. 

Mit der Einführung der Schulsozialarbeit soll eine Chance der gemeindeüber-
greifenden Zusammenarbeit genutzt werden. Die gemeinsame Schulsozialar-
beit festigt die wertvolle Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen. Ins-
besondere beim Übertritt aus der Primarschule an die Oberstufe, von Kindern 
in anspruchsvollen Lebenssituationen, kann eine gemeinsame Schulsozialar-
beit auf die Vertrauensarbeit aus der Primarschulzeit aufbauen und damit Kon-
tinuität und eine verbindliche Fallführung sicherstellen. 

Der Gemeinderat Dallenwil hat mit Entscheid Nr. 186 vom 06. Juli 2023 und 
der Gemeinderat Wolfenschiessen mit Entscheid Nr. 267 vom 11. Juli 2023 
dem Grundsatz zur Einführung der Schulsozialarbeit (SSA) Dallenwil-Wolfen-
schiessen zugestimmt. Die Gemeinden Wolfenschiessen und Dallenwil setzten 
eine gemeindeübergreifende Arbeitsgruppe ein, die das detaillierte Konzept 
auszuarbeiten hatte. Die Arbeitsgruppe war wie folgt zusammengesetzt: 
Christoph Baumgartner, Gemeinderat Wolfenschiessen (Vorsitz), Rebekka Zu-
lian, Gemeindepräsidentin Dallenwil, Rolf Bucher, Gesamtschulleiter Wolfen-
schiessen und Anja Geiger, Schulleiterin Dallenwil. 

Das Konzept "Schulsozialarbeit Kanton Nidwalden – Konzept Schulen Dallenwil 
und Wolfenschiessen" sowie die "Leistungsvereinbarung zwischen der Ge-
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meinde Dallenwil und der Gemeinde Wolfenschiessen und dem Kanton Nidwal-
den, Gesundheits- und Sozialdirektion, betreffend Schulsozialarbeit" wurden 
in Zusammenarbeit mit der Abteilung Jugend, Familie, Sucht des kantonalen 
Sozialamtes erarbeitet. Als Grundlage diente das kantonale Rahmenkonzept 
"Einführung der Schulsozialarbeit" (Bildungsdirektion Nidwalden, 2009) sowie 
Erfahrungswerte aus den Nidwaldner Gemeinden, in welchen sich die Schulso-
zialarbeit bereits seit längerem etabliert hat. 

Der Gemeinderat Wolfenschiessen hat mit Beschluss Nr. 317 vom 19. Sep-
tember 2023 das Konzept "Schulsozialarbeit Kanton Nidwalden – Konzept 
Schulen Dallenwil und Wolfenschiessen" verabschiedet und den Entwurf der 
"Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Dallenwil und der Gemeinde 
Wolfenschiessen und dem Kanton Nidwalden, Gesundheits- und Sozialdirek-
tion, betreffend Schulsozialarbeit" zur Kenntnis genommen. Die Schaffung ei-
ner gemeinsamen Stelle von 80% Schulsozialarbeit wurde gutgeheissen. Die 
Projektkommission wurde beauftragt, die Vorprüfung sowie die Vernehmlas-
sung an die Hand zu nehmen, um die Vorlage für die Frühjahresgemeindever-
sammlung 2024 vorzubereiten. 

Das kantonale Rahmenkonzept "Einführung der Schulsozialarbeit", das Kon-
zept "Schulsozialarbeit Kanton Nidwalden – Konzept Schulen Dallenwil und 
Wolfenschiessen" sowie der Entwurf der "Leistungsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde Dallenwil und der Gemeinde Wolfenschiessen und dem Kanton 
Nidwalden, Gesundheits- und Sozialdirektion, betreffend Schulsozialarbeit" 
kann auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

Für die Schulsozialarbeit der beiden Gemeinden wird ein 80%-Pensum vorge-
sehen. Damit orientieren wir uns an den Richtwerten, die im kantonalen Rah-
menkonzept "Einführung der Schulsozialarbeit" formuliert sind. Für die Pri-
marschule Dallenwil sind 25%, für die Primar- und die Orientierungsschule 
Wolfenschiessen 55% vorgesehen. 

Die Kosten für die 80%-Stelle belaufen sich auf rund CHF 113'500.00 pro Jahr. 
Diese werden anteilsmässig auf die Gemeinde Dallenwil (CHF 35'500.00) und 
die Gemeinde Wolfenschiessen (CHF 78'000) aufgeteilt. Der Kostenanteil der 
ORS-Schüler aus Dallenwil wird Wolfenschiessen zurückerstattet. 

Die Schulsozialarbeit soll ihre Arbeit am 01. Januar 2025 aufnehmen.

Stellungnahme Finanzkommission: 

Die Finanzkommission hat den Antrag für die Einführung der Schulsozialarbeit 
mit den vorhandenen Unterlagen geprüft und kann folgendes festhalten: 

 Die Schulsozialarbeit übernimmt eine Scharnierfunktion zwischen Schule 
und Familie und erfasst und bearbeitet soziale Probleme sowie persönliche 
Notsituationen von Kindern und Jugendlichen, welche sich im schulischen 
Umfeld auswirken. 

 Bei der Schulsozialarbeit handelt es sich nicht um einen gesetzlichen Auf-
trag. 
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 Die Kosten für die Teilzeitstelle (80%) werden unter Dallenwil (25%) und 
Wolfenschiessen (55%) geteilt, wobei Wolfenschiessen einen Teil der Kos-
ten gemäss der Vereinbarung ORS wieder auf Dallenwil verrechnen kann. 

 Die für Wolfenschiessen entstehenden Kosten sind gegenwärtig tragbar. 

Aus diesen Gründen empfiehlt die Finanzkommission, dem Antrag zuzustim-
men. 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt: 

 Die Schaffung einer 80%-Stelle Schulische Sozialarbeit in Kooperation zwi-
schen den Gemeinden Dallenwil und Wolfenschiessen zu genehmigen; 

 Der anteilsmässige Kostenverteiler von CHF 35'000.00 für Dallenwil und 
CHF 78'000.00 für Wolfenschiessen wird unter dem Vorbehalt gutgeheis-
sen, dass auch die Gemeindeversammlung Dallenwil die Schaffung dieser 
Stelle und den Kostenverteiler genehmigt. 
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Traktandum 6 
Teilrevision Nutzungsplanung Buoholzbach 

6.1 Orientierung 

Ausgangslage 

Im Gebiet Hofwald und Bürerhof, in den Gemeinden Oberdorf und Wolfen-
schiessen, läuft ein kantonales Wasserbauprojekt, um die von einem Hoch-
wasserereignis am Buoholzbach ausgehende Gefährdung deutlich zu verrin-
gern. Mit dem Wasserbauprojekt Buoholzbach wird der Buoholzbach durch ei-
nen Geschieberückhalt von rund 250'000 m3 Fassungsvermögen und neu im 
Bereich Ober Allmend in die Engelbergeraa geführt. Damit dieses Wasserbau-
projekt umgesetzt werden kann, muss die Nutzungsplanung der Gemeinden 
Oberdorf und Wolfenschiessen zwingend angepasst werden. Sämtliche Ände-
rungen im Zonenplan werden in der Berichterstattung gemäss Art. 47 RPV 
erläutert. 

Kantonale Vorprüfung 

Der Gemeinderat übermittelte erstmals am 31. Oktober 2023 der Baudirek-
tion die Unterlagen der Teilrevision zur kantonalen Vorprüfung. In der Folge 
führte die Baudirektion bei verschiedenen Amtsstellen eine Vernehmlassung 
durch und stellte am 17. Januar 2024 ihren ersten Bericht der Gemeinde zu. 
Die Baudirektion stellt mit dem Abschluss des Vorprüfungsverfahrens vom 
01. März 2024 fest, dass nach der Anpassung aufgrund der Vorprüfung eine 
Genehmigung durch den Regierungsrat in Aussicht gestellt werden kann. 

Öffentliche Auflage und Einwendungen 

Die Teilrevision der Nutzungsplanung lag vom 06. März 2024 bis 05. April 
2024 öffentlich auf. Innert der Auflagefrist wurde eine Einwendung einge-
reicht. Diese konnte nicht gütlich erledigt werden. Der Gemeinderat beantragt 
der Gemeindeversammlung die Ablehnung dieser Einwendung. 

6.2 Nicht gütlich erledigte Einwendung 

Vorbemerkung 

Die nicht gütlich erledigte Einwendung wird, in Bezug auf den Antrag und Be-
gründung der Einwenderin sowie der Stellungnahme des Kantons, im Folgen-
den stark gekürzt wiedergegeben. Der Gemeinderat begründet anschliessend, 
weshalb er den Stimmberechtigten die Abweisung der Einwendungen bean-
tragt. Die detaillierten Unterlagen liegen in den Akten auf. 

Für den Kanton Nidwalden, die Gemeinden Oberdorf und Wolfenschiessen so-
wie für die Einwenderin steht eine umfassende, einvernehmliche vertragliche 
Vereinbarung im Vordergrund. Die dazu laufenden Verhandlungen zwischen 
den Verantwortlichen des Hochwasserschutzprojekts Buoholzbach und der 
Einwenderin werden parallel mit Priorität weitergeführt. 
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Einwendung Schleiss AG 

Einwenderin 

Schleiss AG, Alpenstrasse 1, 6370 Oberdorf 

Antrag der Einwenderin 

Der Teilrevision der Nutzungsplanung sei in der öffentlich aufgelegenen Form 
die Genehmigung zu verweigern. 

Begründung der Einwenderin 

Die gegenständliche Teilrevision der Zonenplanung verletze die Koordinati-
onspflicht und die Pflicht zur gesamtheitlichen Planung. 

Stellungnahme der Landwirtschafts- und Umweltdirektion Nidwalden 

Die Landwirtschafts- und Umweltdirektion beantragt, die Einwendung abzu-
lehnen. Die Vorgaben zur materiellen und formellen Koordination seien durch 
das gewählte Vorgehen angemessen und ausreichend berücksichtigt. 

Erwägungen des Gemeinderates 

Im Sinne der Vorbemerkung verzichtet der Gemeinderat auf eine ausführliche 
Abhandlung. Er unterstützt grundsätzlich die Stellungnahme der Landwirt-
schafts- und Umweltdirektion. 

Antrag des Gemeinderates 

Die Einwendung ist abzuweisen. 

6.3 Eingereichte Abänderungsanträge 

Die Stimmberechtigten können binnen 10 Tagen nach erfolgter Veröffentli-
chung beim Gemeinderat schriftlich und begründet Abänderungsanträge zur 
Teilrevision der Nutzungsplanungen einreichen. Abänderungsanträge sind nur 
zulässig, wenn sie sich auf Bestimmungen oder Grundstücke beziehen, die 
bereits durch das öffentliche Auflageverfahren betroffen waren. An der Ge-
meindeversammlung können dazu keine Abänderungsanträge mehr einge-
reicht werden. 

Über allfällig eingegangene Abänderungsanträge wird an der Gemeindever-
sammlung informiert und entschieden. 

6.4 Zustimmung zur Teilrevision 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, die Teilrevision des Zonenplans Siedlung zu ge-
nehmigen. 
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Traktandum 7 
Revision Benutzungsreglement 

Ausgangslage 

Am 01. Januar 2023 wurden die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde 
zur Einheitsgemeinde zusammengelegt. Die bestehenden Reglemente sind in-
nert zwei Jahren an die neue Gemeindeorganisation anzupassen. Dies betrifft 
auch das Reglement über die ausserschulische Benutzung der Gebäude und 
Anlagen des Schulzentrums Zelgli Wolfenschiessen vom 15. Dezember 2015. 

Änderungen 

Das neue Benutzungsreglement umfasst im Wesentlichen die folgenden Än-
derungen: 

 Anpassungen an die neue Gemeindeorganisation (Einheitsgemeinde) 

 Angebotsfestlegung von Räumlichkeiten und Anlagen 

 Vereinheitlichung der Regelungen bzw. Verzicht auf Sonderregelungen 

 Gebührendeckung der Zusatzkosten 

 Gebührendeckungsbeitrag durch Auswärtige 

 Gebührenreduktion für Einheimische 

 Reduktion des Verwaltungsaufwandes 

Gebühren 

Die Benutzungsgebühren für Einzelbenutzungen betragen pro Anlass: 

 Ortsansässige Auswärtige 

 Aula Zelgli CHF 400.00 CHF 800.00 
 Turnhalle Zelgli CHF 400.00 CHF 800.00 
 Mehrzweckanlage Zelgli CHF 400.00 CHF 800.00 
 Bühne Zelgli CHF 100.00 CHF 200.00 
 Mittagstische Zelgli ohne Küche CHF 100.00 CHF 200.00 
 Mittagstische Zelgli mit Küche CHF 200.00 CHF 400.00 
 Schulküche Zelgli CHF 200.00 CHF 400.00 
 Feuerwehrlokal CHF 100.00 CHF 200.00 
 Sportplatz Allmend CHF 50.00 CHF 100.00 

Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind von den Gebühren befreit. Für 
alle Vereine reduzieren sich die obigen Gebühren um 50%. 

Zusätzlich sind ortsansässige Vereine von den Benutzungsgebühren der fol-
genden Gebäude und Anlagen befreit: 

 Bühne Zelgli 
 Mittagstisch Zelgli ohne Küche 
 Feuerwehrlokal 
 Sportplatz Allmend 
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Sie sind zudem von den Benutzungsgebühren für die pro Kalenderjahr erste 
Benutzung der Aula Zelgli oder der Mehrzweckhalle Zelgli befreit. 

Vernehmlassung 

Der Gemeinderat hat den Entwurf des neuen Reglements an über 50 Parteien 
und Vereine zur Stellungnahme zugestellt. Es haben aber lediglich deren sie-
ben eine Rückmeldung abgegeben. Der Reglementsentwurf wurde grundsätz-
lich positiv aufgenommen. 

Vorprüfung 

Das Reglement wurde vom kantonalen Rechtsdienst vorgeprüft und für in Ord-
nung befunden. Die Genehmigung durch den Regierungsrat wurde in Aussicht 
gestellt. 

Stellungnahme Finanzkommission: 

Das revidierte Benutzungsreglement zeigt Folgendes auf: 

 Anpassungen an die neue Gemeindeorganisation (Einheitsgemeinde) 

 Angebotsfestlegung von Räumlichkeiten und Anlagen 

 Vereinheitlichung der Regelungen bzw. Verzicht auf Sonderregelungen 

 Gebührendeckungsbeitrag durch Auswärtige 

 Gebührenreduktion für Einheimische 

 Reduktion des Verwaltungsaufwandes 

Die Finanzkommission erachtet das vorliegende Benutzungsreglement mit In-
kraftsetzung per 2025 als vereinfacht und passend. Mit den vorgeschlagenen 
Tarifen und Vereinfachungen ist sie einverstanden. 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt, die Revision des Benutzungsreglements zu ge-
nehmigen. 
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Benutzungsreglement 
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Traktandum 8 
Revision Wasserversorgungsreglement 

Ausgangslage 

Am 01. November 2020 trat das neue kantonale Gewässergesetz in Kraft. Die 
öffentlichen Wasserversorgungsorganisationen haben binnen dreier Jahre ihre 
Reglemente über die Wasserversorgung anzupassen. Diese Anpassung ist mit 
der Gesamtrevision der Nutzungsplanung zu koordinieren. 

Änderungen 

Das neue Wasserversorgungsreglement umfasst im Wesentlichen die folgen-
den Änderungen: 

 Anpassungen an das neue Gewässergesetz 

 Einführung neues Anschlussgebührenmodel (Baumassenziffer) 

 Überprüfung Gebührenkalkulation und Anpassung Gebühren 

Gebühren 

Der Anschlusstarif beträgt CHF 10.00 pro m3 (bisher CHF 2.00 – CHF 10.00). 
In der Gewerbezone und der Industriezone sowie für landwirtschaftliche Be-
triebsgebäude reduziert sich der Tarif um 25 Prozent. Die Anschlussgebühren 
können jedoch aufgrund des neuen Gebührenmodels (Baumassenziffer an-
stelle Gebäudevolumen) nicht miteinander verglichen werden. 

Die jährlichen Betriebstarife betragen: 

 neu bisher 

 Bereitstellungsgebühr pro Wasserzähler CHF 100.00 CHF 100.00 
 Mengengebühr pro m3 CHF 1.30 CHF 1.35 

Vernehmlassung 

Der Gemeinderat hat den Entwurf des neuen Reglements an acht Parteien und 
Wasserversorgungen zur Stellungnahme zugestellt. Es haben aber lediglich 
deren zwei eine Rückmeldung abgegeben. Der Reglementsentwurf wurde 
grundsätzlich positiv aufgenommen. Aufgrund der Rückmeldungen wurde das 
Reglement noch ergänzt. 

Vorprüfung 

Das Reglement wurde vom kantonalen Rechtsdienst vorgeprüft und für in Ord-
nung befunden. Die Genehmigung durch den Regierungsrat wurde in Aussicht 
gestellt. 

Der Preisüberwacher hat mitgeteilt, dass er, nach einer summarischen Prü-
fung der eingereichten Unterlagen und der Selbstdeklarationen, auf eine ver-
tiefte Prüfung und die Abgabe einer formellen Empfehlung verzichtet. 
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Stellungnahme Finanzkommission: 

Das revidierte Wasserversorgungsreglement (WVR) zeigt Folgendes auf: 

 Berücksichtigt als Grundlage schweizweit festgelegte Normen. 

 Der Entwurf ist geprüft durch Rechtsdienst und Preisüberwacher. 

 Die Wasserversorgung soll langfristig kostendeckend sein. 

 Das WVR ist verbrauchergerecht abgestuft. 

 Das WVR ist vereinfacht. 

 Die Tarife ändern nur leicht. 

 Die Tarife befinden sich im Mittelwert im Kantonsvergleich. 

 Die angestrebte Strategie scheint vernünftig zu sein und kann so umge-
setzt werden. 

Die Finanzkommission erachtet das vorliegende Wasserversorgungsreglement 
und die Gebühren als gerechtfertigt. 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt, die Revision des Wasserversorgungsreglements 
zu genehmigen. 
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Wasserversorgungsreglement 
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Traktandum 9 
Revision Siedlungsentwässerungsreglement 

Ausgangslage 

Am 01. November 2020 trat das neue kantonale Gewässergesetz in Kraft. Die 
Gemeinden haben binnen dreier Jahre ihre Reglemente über die Siedlungs-
entwässerung anzupassen. Diese Anpassung ist mit der Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung zu koordinieren. 

Änderungen 

Das neue Siedlungsentwässerungsreglement umfasst im Wesentlichen die fol-
genden Änderungen: 

 Anpassungen an das neue Gewässergesetz 

 Einführung neues Anschlussgebührenmodel (Baumassenziffer) 

 Überprüfung Gebührenkalkulation und Anpassung Gebühren 

Gebühren 

Der Anschlusstarif beträgt CHF 10.00 pro m3 (bisher CHF 2.00 – CHF 10.00). 
In der Gewerbezone und der Industriezone sowie für landwirtschaftliche Be-
triebsgebäude reduziert sich der Tarif um 25 Prozent. Die Anschlussgebühren 
können jedoch aufgrund des neuen Gebührenmodels (Baumassenziffer an-
stelle Gebäudevolumen) nicht miteinander verglichen werden. 

Die jährlichen Betriebstarife betragen: 

 neu bisher 

 Bereitstellungsgebühr pro Wasserzähler CHF 100.00 CHF 80.00 
 Mengengebühr pro m3 CHF 2.00 CHF 1.50 

Vernehmlassung 

Der Gemeinderat hat den Entwurf des neuen Reglements an fünf Parteien zur 
Stellungnahme zugestellt. Es haben aber lediglich deren zwei eine Rückmel-
dung abgegeben. Der Reglementsentwurf wurde grundsätzlich positiv aufge-
nommen. Aufgrund der Rückmeldungen wurde das Reglement noch ergänzt. 

Vorprüfung 

Das Reglement wurde vom kantonalen Rechtsdienst vorgeprüft und für in Ord-
nung befunden. Die Genehmigung durch den Regierungsrat wurde in Aussicht 
gestellt. 

Der Preisüberwacher hat mitgeteilt, dass er, nach einer summarischen Prü-
fung der eingereichten Unterlagen und der Selbstdeklarationen, auf eine ver-
tiefte Prüfung und die Abgabe einer formellen Empfehlung verzichtet. 
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Stellungnahme Finanzkommission: 

Das revidierte Siedlungsentwässerungsreglement (SER) zeigt Folgendes auf: 

 Die Kontrolle im Tagesgeschäft, Trennsystem, Oberflächenentwässerung 
ist durch den Verbund mit der ARA Rotzwinkel verbessert und nachvoll-
ziehbar. 

 Der Entwurf ist geprüft durch Rechtsdienst und Preisüberwacher. 

 Die Siedlungsentwässerung soll langfristig kostendeckend sein. 

 Das SER ist verbrauchergerecht abgestuft. 

 Das SER ist vereinfacht. 

 Die Tarife der Betriebsgebühren verteuern sich um einen Drittel. 

 Die Tarife befinden sich im Mittelwert im Kantonsvergleich. 

 Die angestrebte Strategie scheint vernünftig zu sein und kann so umge-
setzt werden. 

Die Finanzkommission erachtet das vorliegende Siedlungsentwässerungsreg-
lement und die Gebühren im Hinblick auf eine langfristige Entwicklung als ge-
rechtfertigt. 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt, die Revision des Siedlungsentwässerungsregle-
ment zu genehmigen. 

 



38

Politische Gemeinde

 

Siedlungsentwässerungsreglement 
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Kirchgemeinde Wolfenschiessen 

Traktanden 

1. Wahl Stimmenzähler 

2. Rechenschaftsbericht 2023 

3. Rechnungsablage 2023 

4. Wahlen 

4.1. auf eine Amtsdauer von 4 Jahren 
Wiederwahl von 2 Mitgliedern in den Kirchenrat 

4.2. auf eine Amtsdauer von 4 Jahren 
Neuwahl von 1 Mitglied in den Kirchenrat 

4.3. Wiederwahl auf eine Amtsdauer von 2 Jahren 
a) Kirchmeier 
b) Vizepräsident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, der Jahresrechnung und den Erläute-
rungen zu den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Ge-
schäften liegen in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Web-
seite www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Traktandum 3 
Rechnungsablage 2023 

Erfolgsrechnung 

 Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 

Ertragsüberschuss 42'905.44  8'420.58 

Aufwandüberschuss  87'800.00  

Die Erfolgsrechnung schliesst um CHF 130'705.44 besser als erwartet ab. Spe-
ziell wird auf Folgendes hingewiesen: 

 Der Gebäudeunterhalt ist um CHF 11'000.00 tiefer als budgetiert. Die Er-
neuerung der Lautsprecheranlage war kostengünstiger als erwartet. 

 Die Kosten im Seelsorgeraum konnten um rund CHF 14'000.00 tiefer ge-
halten werden als geplant. 

 Die Steuereinnahmen liegen CHF 60'500.00 über dem Budget. 

 Die Einnahmen aus dem Finanz- und Lastenausgleich sind um 
CHF 30'000.00 höher ausgefallen. 

Es ist vorgesehen, den Ertragsüberschuss wie folgt zu verwenden: 

 Einlage ins freie Eigenkapital CHF 40'905.44 

Investitionsrechnung 

 Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 

Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 0.00 

Ausgabenüberschuss    

Die Investitionsrechnung schliesst gemäss Budget ab. 

Finanzlage 

Die Finanzlage der Kirchgemeinde ist weiterhin stabil gut und hat sich, auf-
grund des Rechnungsabschlusses, gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich 
verändert. 

Antrag 

Der Kirchenrat beantragt, die Jahresrechnung 2023 (Bilanz, Erfolgsrechnung, 
Investitionsrechnung) sowie allfällige Nachtragskredite und Abrechnungen 
von Investitionskrediten zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss ist in das 
freie Eigenkapital zu übertragen. 
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Nachtragskredite 

Konto Kontobezeichnung Rechnung Budget 
Kreditüber-
schreitung 

Begründung 

3500 Kirchen und religiöse An-
gelegenheiten 

    

3130.50 Aufwand Seelsorgeraum 328'585.35 277'200.00 51'385.35 Der Aufwand im Seel-
sorgeraum ist höher 
ausgefallen. Der Mehr-
aufwand konnte durch 
höhere Erträge ausge-
glichen werden. 

Abgeschlossene Kredite per 31.12.2023 

Keine. 

Offene Kredite per 31.12.2023 

Keine. 

Bericht und Antrag der Finanzkommission 

Als Finanzkommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bi-
lanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung) gemäss Gemeindegesetz für das 
Jahr 2023 geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Auf-
gabe darin besteht, diese zu prüfen. 

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so 
geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrech-
nung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten 
und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der 
Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeben-
den Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide 
sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Buchführung und der Jahresrechnung. 

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, 8. April 2024 Die Finanzkommission 
 Manfred Christen, Präsident 
 René Engelberger, Mitglied 
 Iris Zurkirch, Mitglied 
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Kapellgemeinde Oberrickenbach 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Rechenschaftsbericht 2023 

3. Rechnungsablage 2023 

a) Kapellgemeinde 

b) Stutzkapelle 

c) Bruderschaft Maria Hilf 

4. Wahlen auf 4 Jahre 

a) 1 Mitglied in den Kapellrat (Neuwahl) 

b) 1 Mitglied in die Finanzkommission (Wiederwahl) 

c) 1 Mitglied in die Finanzkommission (Wiederwahl)  

5. Wahlen auf 2 Jahre 

a) 1 Mitglied in den Kapellrat (Wiederwahl) 

b) 1 Pflegerin Bruderschaft Maria Hilf (Wiederwahl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, der Jahresrechnung und den Erläute-
rungen zu den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Ge-
schäften liegen in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder können auf der Web-
seite www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Traktandum 3 
Rechnungsablage 2023 

Erfolgsrechnung 

 Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 

Ertragsüberschuss  11'300.00 12'019.13 

Aufwandüberschuss 14'209.02   

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 14'209.02 ab. Speziell wird, im Vergleich zum Budget, auf folgende Ab-
weichungen hingewiesen: 

 Der Unterhalt Strassen und Hochbauten ist um CHF 10'500.00 höher als 
budgetiert (Zaun Parkplatz Kapelle, Luftentfeuchter Kapelle und Instand-
haltung Orgel). 

 Aufgrund der Verzögerung beim Umbau der alten Kaplanei gab es keine 
Reduktion bei den Mietzinseinnahmen. 

 Gegenüber dem Budget fiel der Ertrag Seelsorgeraum über CHF 51'000.00 
weg. Im Gegenzug ist der Aufwand Seelsorgeraum um CHF 13'400.00 tie-
fer ausgefallen, als budgetiert. Dies hauptsächlich aufgrund von tieferen 
Personalkosten und Ausgaben. 

 Grundsätzlich lag bei den übrigen Positionen der Aufwand tiefer als budge-
tiert. Total Abweichung ca. CHF 11'900.00. 

 Die Erfolgsrechnung schliesst um CHF 25'509.02 schlechter ab, als budge-
tiert. 

Es ist vorgesehen, den Aufwandüberschuss wie folgt zu verwenden: 

 Entnahme aus freiem Eigenkapital CHF 14'209.02 

Investitionsrechnung 

 Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 

Einnahmenüberschuss  0.00* 0.00* 

Ausgabenüberschuss 26'524.95   

Die Investitionsrechnung schliesst CHF 26'524.95 über Budget ab. Speziell 
wird, im Vergleich zum Budget, auf folgende Abweichungen hingewiesen: 

 Die Investitionsrechnung beinhaltet erste Planungskosten für die Renova-
tion der alten Kaplanei an der Dorfstrasse 10. 

* Da die Sanierung des alten Kaplanenhauses auch im Jahr 2023 noch nicht ausgeführt wer-
den konnte, wurden die ursprünglich im Jahr 2021 budgetierten und dann bereits auf das Jahr 
2022 und 2023 übertragenen Ausgaben von CHF 500'000.00 und Einnahmen von 
CHF 150'000.00 ins Budget 2024 übertragen. Der dazugehörige Investitionskredit wurde an 
der Herbstgemeindeversammlung vom 22.11.2020 genehmigt. 
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Antrag 

Der Kapellrat beantragt, die Jahresrechnung 2023 (Bilanz, Erfolgsrechnung, 
Investitionsrechnung) sowie allfällige Nachtragskredite und Abrechnungen 
von Investitionskrediten zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss ist in das 
freie Eigenkapital zu übertragen. 
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Nachtragskredite 

Keine. 

Abgeschlossene Kredite per 31.12.2023 

Keine. 

Offene Kredite per 31.12.2023 

Beschluss Objekt Konto Kredit 

22.11.2020 Renovation Alte Kaplanei, Dorfstrasse 10 0290.5040.20 500'000.00 

 Beansprucht bis 31.12.2023  26'524.95 

Bericht und Antrag der Finanzkommission 

Als Finanzkommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bi-
lanz und Erfolgsrechnung) gemäss Gemeindegesetz für das Jahr 2023 geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Kapellenrat verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. 

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so 
geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrech-
nung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten 
und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der 
Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeben-
den Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide 
sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wird die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Buchführung und der Jahresrechnung. 

Die Finanzkommission beantragt, die vorliegende Jahresrechnung zu geneh-
migen. 

Oberrickenbach, 7. März 2024 Die Finanzkommission 
 Irma Mathis 
 Peter Christen 
 Gabriela Christen 
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